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Teil I 

Zusatzpunkte für Präsentation HS 24 

A1 

- Die Drei Elemente-Lehre besagt, dass es Drei Elemente braucht, damit ein Staat ein 

Staat im VR-Sinne ist. Es beinhaltet Staatsvolk, also ein auf Dauer angelegter 

Zusammmenschluss von Menschen unter einer gemeinsamen Herrschaft. Es wird 

grds. Auf die Staatszugehörigkeit abgestellt. Es gehören aber auch andere Personen 

mit einer speziellen Beziehung zum Staat dazu. In der Schweiz gehören dazu alle 

SchweizerInnen und AusländerInnen mit Aufenthaltsbewilligung (zum erwerb der 

Staatsbürgerschaft siehe Art. 37f. BV). Das zweite Element ist das Staatsgebiet also 

ein durch Grenzen gekennzeichneter Zusammenschluss von geographischen 

Räumen. Das Staatsgebiet der Schweiz definiert sich durch die Kantone (Art. 1 BV). 

Der Bund schützt das Gebiet und den Bestand (Art. 53 BV). Das Dritte Element ist die 

Staatsgewalt, also die Möglichkeit Rechte und Pflichten im Staatsgebiet 

warhzunehmen. Es beinhaltet die Personenhoheit über das Staatsvolk und die 

Gebietshoheit. Es braucht dazu eine Regierungsstruktur, die alle drei Gewalten 

abdeckt. In der Schweiz sind das das Parlament (Legislative), Bundesrat (Exekutive), 

Bundesgericht (Judikative).  

A2 

- Volksinitiative auf Totalrevision wurde möglich. Damit konnte das Volk mittels Initiative 

eine Totalrevision der Verfassung verlangen. (Einher kamen auch obligatorisches 

Verfassungsreferendum) 

- erste Grundrechte: Es wurden die ersten Grundrechte aufgenommen, einige galten 

jedoch nur für Christen (z.B Niederlassugnsfreiheit) 

- schaffung eines Binnenmarkts: in der Schweiz, um die Wirtschaft zu fördern 

- repräsentative Demokratie: heisst es gab ein Parlament, dass vom Volk gewählt 

wurde und das Volk vertrat; den Willen des Volkes vertat.  

 

A3 

- Die Gleichheit der Wahl wird in Art. 34 Abs. 2 geregelt.  
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- Einerseits geht es darum, dass auch Frauen stimmen dürfen.  

- Andereseits geht es um drei Ausprägungen.  

o Stimmwertgleichheit: Dies besagt, dass bei der Abgabe einer Stimme jede 

Stimme gleich viel zählt.  

o Erfolgswertgliechheit: jede Stimme soll möglichst den gleichen Einfluss auf 

das Ergebnis der Wahl haben. Bei Majorzwahlen gibt es eine schlechte 

Erfolgswertgleichheit, da die Minderheit gar keinen Einfluss auf das Ergebnis 

hat. Bei Proporzwahlen ist die Erfolgswertgleichheit besser. 

o Stimmkraftgleichheit: Befasst sich damit, wie viele Stimmen in einem 

Wahlkreis für einen Sitz nötig sind. Dies ist je nach Wahlkreis anders. Es sind 

natürliche und rechtliche Quoren bis nur zu 10% erlaubt.  

 

A4 

- Beschwerde in öffentlich rechtlichen Angelegenheiten nach BGG 82 ff 

- Falls nicht möglich: Subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach BGG 113 ff.  

- Staatsrechtliche Klage nach BGG 120 

 

A5 

- Eine unselbständige Verordnung ist eine Verordnung, die der Ausführung oder 

konkretisierung eines Gesetzes dient. Sie ist vom Gesetz «abhängig» und ist deshalb 

auch Bundesgesetzen in der Normhierarchie untergeordnet. Es gibt eine 

ermächtigung zum erlass im Gesetz.  

- Zu unterscheidnen sind die Vollzugsverordnung nach Art. 182 Abs. 2 BV. Sie ist 

immer erlaubt. Und die gesetzesvertretende Verordnung ach Art. 164 Abs. 2 BV, die 

der Exekutive einen grösseren Spielraum belässt.  
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Teil II 

A6 

a) Falsch. Ein Bedingter Anspruch auf Benutzung des öffentlichen Grundes besteht 
auch bei der Gelaubens- und Gewissensfreiheit (z.B. für religiöse Prozessionen) und 
bei der Wirtschaftsfreiheit (z.B. für Märkte). 

b) Richtig. Vom persönlichen Schutzbereich erfasst sind alle Personen, die sich im 
Gebietshoheit der Schweiz aufhalten, unbeachtlich ihres Aufenhaltsstatuses 

A7 

A) Fraglich ist, ob das Bundesgericht auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten von Frau A eintreten wird. Es sind die Sachurteilsvoraussetzungen 
zu prüfen.  

Anfechtungsobjekt 

Die BörA ist möglich gegen Entschide in Angelegenehiten des öffentlcihen Rechts (Art. 82 lit. 
A BGG). Entscheide sind individuell-konkrete Hoheitsakte (für einen bestimmten Sachverhalt 
und bestimmte Personen). Des öffentlichen Rechts sind sie, wenn sie materiell sich auf das 
öffentliche Recht beziehen. Vorliegend erhebt Frau A eine BörA gegen den Entscheid des 
Verwaltungsreicht. Es handelt sich um Baurecht, also materiell um öffentliches Recht. Es ist 
ein geeignetes Anfechtungsobjekt gegeben.  

Es liegen zudem keine Ausnahmen nach Art. 83 BGG vor. Es handelt sich nicht um 
vermögensrechtliche angelegenheiten, weshalb die Streitwertgrenze nach Art 85 BGG nicht 
zu beachten ist.  

 

Vorinstanzen 

Die BörA ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (VGG 33 lit. I) möglich ist. Mangels 
gegenteiliger Hinweise ist davon auszugehen, dass vorliegen die Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht nicht zulässig ist. Frau A erhebt Beschwerde gegen den 
Entscheid des Verwaltungsgericht des Kantons L, welches die letzte kantonale Instanz ist. 
Es ist somit eine zulässige Vorinstanz gegeben.  

 

Beschwerdegründe 

Es kann eine Verletzung gerügt werden von Bundesrecht (Art. 95 lit a. BGG). Bundesrecht ist 
das Recht, das von Bundesbehörden erlassen wurde, insb. Auch die Rechte aus der BV. 
Frau A rügt vorliegend eine Verletzung der Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV. Es handelt 
sich um ein Recht aus der BV, somit um Bundesrecht. Ein zulässiger beschwerdegrund ist 
gegeben.  
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Beschwerderecht. 

Berechtigt ist zunächst, wer Partei- und Prozessfähig ist, also als Partei vor Gericht auftreten 
kann. Es wird auf die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit abgestellt. Alle natürlcihen Personen sind 
Rechtsfähig nach Art. 11 ZGB. Vorliegend ist Frau A ein Mensch. Damit ist sie Rechtsfähig 
und ssomit auch Parteifähig.  

Prozessfähig ist, wer das Verfahren selbst führen kann oder von einem gewählten Vertreter 
führen lassen kann. Es wird auf die zivilrechtliche handlungsfähigkeit abgestellt, welche nach 
Art. 13 ZGB allen natürlichen Personen zukommt, die volljährig (18 Jahre) und urteilsfähig 
sind. Frau A ist Eigentümerin eines Grundstücks und somit wahrscheinlich volljährig. Die 
urteilsfähigkeit wird bei volljährigen Personen vermutet. Mangels gegenteiliger Hinweise ist 
davon auszugehen, dass Frau A urteilsfähig und damit auch Prozessfähig ist.  

Formell beschwert ist, wer am Vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder dazu keine 
Möglichkeit hatte (Art. 89 Abs. 1 lit. A BGG). Vorliegen beschreitet Frau A den kantonalen 
Rechtsmittelweg selbst und nimmt an den Verfahren bei Verwaltungsgericht des Kantons L 
(Vorliinstanz) teil. Sie ist somit formell beschwert.  

Materiell beschwert ist, wer durch den Entscheid besonders berührt ist und ein 
schutzwürdiges interesse hat (Art. 89 Abs. 1 lit. B und c). besonders berührt ist, wer eine 
besondere Nähe zur Streitsache hat, insb. Entscheidadressaten. Vorliegen geht es um das 
Grundstück von A. Sie ist Entscheidadressatin und somit besonders berührt. Ein 
schutzwürdiges Interesse hat, wessen tatsächliche oder rechtliche Lage durch den Ausgang 
des Verfahrens verändert werden kann, also einen materiellen oder ideellen Nachteil 
verhindern kann. Vorliegend könnte Frau A durch das Gutheissen der Beschwerde eine 
Entschädigung erhalten und somit würde der Wertverlust ihres Grundstückes ersetzt. Sie 
könnte also so einen Nachteil verhindern und ihre Lage üwrde verändert. Sie hat somit ein 
schutzwürdiges Interesse. Sie ist materiell beschwert 

Ein aktuelles und praktisches Interesse sind erforderlich. Ein aktuelles Interesse besteht, 
wenn der Nachteil zum Zeitpunkt der Beschwerde weiterhin besthet. Vorliegend kann Frau A 
zum Zeitpuntk der Beschwerde weiterhin nicht ihr Grundstück bebauen (Bauerbot besteht 
weiterhin) und dieser Wertverlust ihres Grundstücks wurde weiterhin nicht ersetzt womit das 
Grundstück immernoch einen Wertverlust erlitten hat. Der Nachteil besteht somit immernoch 
und sie hat ein aktuelles Interesse. Ein praktisches Interesse ist gegeben wenn der Nachteil 
durch das Gutheissen der Beschwerde aufgehoben würde. Vorliegend würde durch ein 
Gutheissen der Beschwerde min. der erlittene Wertverlust und die entgagnenen 
Nutzungsmöglichkeit entschädigt (zumidnest fordert sie dies, und nicht die völkige 
Aufhebung Des Bauverbotes). Damit könnte der wirtschafltichen Nachteil aufgehoben 
werden. Somit besteht ein praktisches Interesse. Frau A hat ein aktuelles und praktisches 
Interesse.  

Frau A ist somit zur Beschwerde berechtigt 
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Beschwerdefrist 

Die Beschwerde gegen Entscheide ist nach Art. 100 Abs. 1 BGG innert 30 Tagen nach der 
Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. Vorliegend 
wurde der Entscheid ihr am 22. Mai 2025 eröffnet. Die Frist beginnt am folgenden Tag, also 
23.Mai 2025 zu laufen (Art. 44 Abs. 1 BGG). Sie läuft 30 Tage, also bis zum 21. Juni 2025. 
Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 45 
BGG). Der 21. Juni 2025 ist ein Samstag, die Frist endet somit am darauffolgenden Montag 
23. Juni 2025. Sie reicht die Beschwerde am besagten 23. Juni 2025 ein. Die frist ist somit 
Gewahrt.  

 

Beschwerdeform 

Die Beschwerde muss in einer Amtssprache abgegeben werden, mit Begründung des 
Begehrend, Angabe der Beweismittel und Unterschrift. Es muss erläutert werden, inwiefern 
das Recht verletzt wurde (in gedrängter Form). Bei verletzungen von Grundrechten besteht 
die qualifizierte Rügepflicht nach Art. 106 Abs. 2, es muss also besonders detailiert gerügt 
worde. Die beschwerde ist in elektronischer oder schriftlicher Form abzugeben. Vorliegend 
verfasst Frau A die Beschwerde auf Deutsch, also einer Amtssprache. Sie unterschriebt sie 
und gibt die notwendigen Beweismittel an. Sie rügt eine Verletzung der Eigentumsgarantie, 
also eines Grundrechtes, wahrt aber die qualifizeirte rügepflicht, da sie detailliert Begründet. 
Sie verfasst schriftlich. Die Form ist somit gewahrt.  

 

Damit sind alle Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt. Die BörA an das Bundesgericht ist 
zugelassen, das Bundesgericht wird deshalb auf die Beschwerde von Frau A eintreten.  

 

 

 

b.  

Es ist fraglich, ob die Massnahmen der UWE die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV von 
Frau A verletzen.  

I Schutzbereich 

Sachlicher Schutzbereich: Schutzobjekt ist das Eigentum. Es geht weiter als das Eigentum 
im Sachenrechtlichen Sinn und umfasst auch andere vermögenswerte Rechte. Der sachlcihe 
Schutzbereich der Eigentumsgarnatie umfasst die Bestandesgarantie, welche das Eigentum 
und die daraus fleissenden Rechte und Befugnisse, insb. Das freie Verfügen über sein 
Eigentum schützt. Die Wertegarantie ist auch erfasst und besagt, dass verfassungskonforme 
Einschränkungen entschädigt werden müssen, wenn sie formelle Enteigungnen oder 
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materielle Enteignungen sind. Zudem geschützt ist die Instituttionsgarantie also das 
Eigentum als Institut. Vorliegend ist Frau A Eigentümerin eines Grundstücks. Sie darf also 
grundsätzlcih über das Eigentum verfügen. Dies wird durch ein Bauverbot eingeschärnkt, 
weshalb sie nicht mehr frei verfügen kann. Die Bestandesgarantie ist berührt. Auch die 
Wertegarantie könnte berührt sein, denn Frau A wird nicht für den Wertverlust ihres 
Grundstückes entschädigt. Damit ist der sachliche Schutzbereich eröffnet.  

Persönlicher Schutzbereich: der persönliche Schutzbereich umfasst allse natürliche und 
juristischen Persoonen des Privatrechts. Auch erfasst sind Gemeinden, wenn sie wie private 
handeln. Vorliegend ist Frau A eine natürliche Person und damit vom Schutzbereich erfasst. 
Der persönliche Schutzbereich ist eröffnet.  

 

II Einschränkung 

Eine Einschränkung ist gegeben, wenn grundrechtlich geschützte Ansprüche durch den 
Staat oder dem Staat zurechenbare Massnahmen gekürzt werden. Vorliegened handelt das 
kantonale Amt für Umwelt und Energie (UWE). Es handelt sich um eine kantonale Behörde 
und ihre Hnaldunen sind deshalb dem Staat zuzurechnen. Sie erlassen ein Bauverbot über 
einen Teil des Grundstückes von Frau A. Damit kann sie nicht mehr uneingeschärnkt über ihr 
Eigentum verfügen, was ein aus dem Eigentum fliessendes Recht ist. Dieses Recht wird 
somit durch die Massnahme der UWE eingeschärnkt. Es liegt eine Einschärnkung vor.  

 

III Verfassungskonformität 

Es muss die Verfassungskonformität mittels Art. 36 BV überprüft werden 

Gesetzliche Grundlage (Art. 36 abs. 1) 

- Die Einschärnkung muss auf einer generell-abstrakte (für unbestimmte Anzahl 
Personen und Sachverhalte) Norm basieren, die hinreichend klar formuliert und 
bestimmt ist, dass die Normunterworfenen erkennen können, welches Verhalten 
verboten ist und welche Folgen bei einer Verletzung drohen. (Normdichte.). 
Vorliegend handelt das UWE basierend auf §15 des NLG. Dieser ist ein Gesetz, dass 
für eine unbesitmmte Anzahl personen und Sachverhalte gilt und ist somit generell-
abstrakt. Abs. 1 erwäht gefährdete Arten und ihre Lebensräume. Diese gefährdeten 
Arten sind nicht enumerativ aufgezählt. Jedoch gibt es unzählige gefährdete Arten 
und die gefährdung kann mit der Zeit stark variieren, weshalb ohnehin jeweils eine 
Überprüfung im Einzelfall notwendig ist. Somit reicht diese Formulierung. Auch die 
erfordrelichen Schutzmassnahmen sind nicht enumerativ aufgezählt. Diese können 
jedoch je nach Art und Umgebung und Situation stark variieren, weshalb auch hier 
nicht mölich weäre, alle möglichen Massnahmen aufzuzählen. In Abs. 2 sind jedoch 
die zentralen Massnahmen erwähnt. Es werden insb. Auch die 
Nutzunsbeschränkunge, Bauverbote/-vorschriften erwähnt, welche in casu relevant 
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sind. Somit erfüllt §15 NLG die erforderliche bestimmtheit. Die erfordreliche 
Normdichte ist gegeben.  

- Die Einschränkung muss, sofern sie schwer wiegt, auf einem formellen Gesetz 
basieren (Normstufe). Vorliegend ist das NLG ein vom Parlament im ordentlcihen 
Verfahren erlassenes Gesetz. Es ist somit ein formelles Gesetz, weshalb sich die 
Frage nach der Schwere des Eingriffes erübrigt.  

Es ist eine geeignete gesetzliche Grundlage gegeben.  

Rechtfertigung (Art. 36 Abs. 2 BV) 

- Es müsste ein öffentliches Interesse oder die Grundrechte Dritter mit der 
Einschränkung geschützt werden. Ein öffentliches Interesse ist ein von der 
Rechtsordnung anerkanntes Interesse, das als Anliegen der Rechtsgemeinschaft gilt. 
Vorliegend soll die stark gefährdet Art Alpen sumpfenzian geschützt werden, welche 
vom Aussterben bedroht ist.. Es soll Natur- und Landschaft geschützt werden. Das 
öffentliche Interesse wird sogar in einem spezifischen Gesetz (NLG) geschützt und 
könnte auch im Rahmen des Natur- und Heimatschutz nach BV 78 relevant sein. 
Somit liegt ein öffentliches Interesse am Schutz der Natur und Heimat vor.  

- Es sind keine gefährdeten Grundrechte Dritter erkennbar.  

 

Verhältnismässigkeit i.e.S. (Art. 36 Abs. 3 BV) 

Es ist zu prüfen, ob der Eingriff verhältnismässig, also geeignet, erforderlich und 
zumutbar ist.  

- Geeignet ist eine Massnahme, wenn sie hinsichtlich des zu erreichenden Ziels min. 
einen kleinen Nutzen bringt, also nicht völlig Wirkungslos ist oder die Erreichung 
sogar erschwert oder verunmöglicht. Vorliegend kann mit einem Bauverbot der 
Lebensraum des  Alpen-Sumpfenzians erhalten bleiben, da er somit nicht vernichtet 
bzw. überbaut werden kann, sondern dort bleiben kann wo er ist. Damit wird die 
Artenerhaltung gefördert und der Natur- und Heimatschutz gefördert. Die Massnahme 
ist zur Erreichung des Natur- und Heimatschutzes deshalb geeignet.  

- Erforderlich ist eine Massnahme, wenn sie in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und 
personeller Hinsicht die mildeste, gleich geeignete Massnahme ist. Vorliegend wurde 
in sachlicher Hinsicht nicht ein absolutes Bauverbot ausgesprochen, sondern es gibt 
die Méglichkeit zu einer Ausnahmebewilligung. Damit wurde schon ein milderes Mittel 
gewählt. In Räumlicher hinsich kann das Bauverbot nicht verkleinert werden, denn es 
handelt sich um den mit abstand Ggrössten und vitalsten Bestand der Sumpfenzians 
und muss somit vollumfänglich geschützt werden. In personeller und zeitlicher 
hinsicht sind keine milderen Massnahmen ersichltich. Die Massnahme ist erforderlich. 
Die Massnahme ist nach SV sogar unerlässlich.  

- Zumutbar ist eine Massnahme, wenn ein zumutbares Verhältnis zwischen der 
Massnahme und dem zu Erreichenden Ziel liegt. Vorliegend ist der Natur- und 
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Heimatschutz ein gewichtetes öffentlcihes Interesse und sogar in der BV erwähnt. Es 
handelt sich um den grösste und vitalsten Bestand von denen es nur drei im ganzen 
Knaton gibt. Die Polulation ist stark gefährdet und srh selten und die Massnahme ist 
nach SV unerlässlich. Auf der Anderen Seite ist das Eigentum auch ein sehr 
gewichtetes Interesse. Die gesamte Feuchtwiese und damit der gesamte Uferberiech 
der Parzelle 123, welchen Frau A bebauen wollte, wird damit vom Bauverbot umfasst. 
Der Eingriff wiegt für sie sehr schwer. Jedoch ist es ihr mölgich, eine 
ausnahmebewilligung einzuholen. Dies zwar nur mit erheblicher Mehrkosten, jedoch 
ist es mölgich. Die Ausnahmebewilligung spricht für die Zumutbarkeit der 
Massnahme. Die Massnahme ist somit, wenn auch sehr schwer, für Frau A zumutbar, 
da sie dennoch die möglichkeit hat, eine Bebauung bewilligt zu bekommen, auch 
wenn es hier an der oberen Grenze der Zumubarkeit ist.  
Der eingriff ist zumutbar und somit insgesamt Verhältnismässig 

Kerngehalt 

Der Kerngehalt ist nach Art. 36 Abs. 4 Bv unantastbar. Der Kerngehalt von Art. 26 BV 
umfasst das Eigentum als Institut und die konfiskatorische Besteuerung. Vorliegend werden 
diese nicht berührt. Der Kerngehalt ist unberührt.  

Damit sind die Anfordreungen von Art. 36 BV Gewahrt. Die Einschränkung ist 
verfassungskonform und das Grundrecht der Eigentumsgarantie wurde hinsichtlich der 
Bestandesgarantie nicht verletzt.  

Weiter zu prüfen ist jedoch die Wertegarantie.  

c. 

Es ist zu prüfen, ob Frau A eine Entschädigung nach art. 26 Abs. 2 BV zusteht.  

Zu entschädigen sind formelle Enteignungen. Diese leigt vor, wenn das Eigentum in einem 
formellen hoheitlichen Verfahren entzogen wird und dem Enteigner zur erstellung eines 
öffentlcihen Werks übertragen wird. Vorliegend wird Frau A das Eigentum ihrer Parzelle nicht 
entzogen. Sie ist weiterhin Eigentümerin des Grundstücks. Damit liegt keine formelle 
Enteignung vor.  

Auch zu entschädigen sind materielle enteignungen. Diese ist gegeben, wenn eine öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkung so schwer wiegt, dass sie im Ergebnis einer formellen 
Enteignung gleich kommt, weil genau die wesentlichen Befugnisse und Rechte, die aus dem 
Eigentum fliessen, entzogen werden und somit der bisherige oder der geplante Gebrauch 
nicht mehr möglich ist. Vorliegend ist ein wesentliches Recht, Ein Grundstück, dass in einer 
Bauzone liegt, bebauen zu können. Frau A plant seit längere, das Ufer zu bebauen und holt 
sich sogar bereits eine informelle bestätigung der Möglichkeit  ein. Durch das Bauverbot wird 
ihr dieses wesentliche Recht entzogen und sie kann ihr Grundstück nicht so brauchen, wie 
sie es vvorausgesehen hat. Da es sich um den ganze Uferbereich handelt, betrifft es einen 
wesentlichen Teil ihres Grundstücks und wiegt schwer. Damit ist eine materielle Enteignung 
gegeben.  
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Materielle enteignungen sind voll zu entschädigen. Damit steht Frau A eine Entschädigung 
nach Art. 26 Abs. 2 zu.  

(selbst wenn man zum Schluss kommen würde, dass keine materielle Enteignung vorliegen, 
weil die Einschränkung nicht die entsprechende schwere hat, so könnte argumentiert 
werden, dass Frau A ein Sonderopfer ist. Ein Sonderopfer liegt vor, wenn von einer 
Massnahme nur einzelne Eigentümer betroffen sind und sie ein Opfer für die Allgemeinheit 
erbringen müssen, wessen entschädigungslose Hinnahme mit der Rechtsgleichheit nicht 
vereinbar ist. Frau A könnte Argumentieren, dass sie ein Sonderopfer ist, weil nur ihre 
Parzelle diese Nutzungseinschränkung erfährt und die anderen Seeanstösser in der näheren 
Umgebung keine solchen Nutzungseinschränkungen erfahren. Sie muss ein Opfer für die 
Allgemeinheit (für den Heimat- und Naturschutz) erbringen. Sie könnte also, selbst, wenn 
das BG dies nicht als eine genügend starke Einschränkung für eine materielle Enteignung 
einstufen würde, dennoch als Sonderopfer entschädigt werden (sog. Barret-Formel)).  
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Teil III 

A 8 

Nach Art. 38 IGH-Statut sind die Quellen des Völkerrechts internationale Übereinkünfte (VR-
Verträge, also dem VR-unterstehende, durch gegenseitige übereinstimmende 
Willensäusserungen zustandegekommene Vereinbarungen zwischen Völkerrechtssubjekten 
bezüglich der Verpflichtung zu einem bestimmten Verhalten), internationales 
Gewohnheitsrecht (welches durch eine langjährige generelle, einheitliche Übung und eine 
Rechtsüberzeugung zustande kommt) und anerkannte Rechtsgrundsätze (also in grossen 
Rechtssystemen also nationalen System entwickelte und angewandte Rechtsgrundsätze, die 
im Wesentlichen Gleich sind).  

 

A9 

A Die Staatlichkeit erfordert drei Elemente 

- Es beinhaltet Staatsvolk, also ein auf Dauer angelegter Zusammmenschluss von 

Menschen unter einer gemeinsamen Herrschaft. Es wird grds. Auf die 

Staatszugehörigkeit abgestellt. Es gehören aber auch andere Personen mit einer 

speziellen Beziehung zum Staat dazu. Der Erwerb der Staatsbürgerschaft gehört zur 

Domaine Reservé und ist jedem Staat selbst überlassen.  

- Das zweite Element ist das Staatsgebiet also ein durch Grenzen gekennzeichneter 

Zusammenschluss von geographischen Räumen. Es umfasst das Gebiet, sowie der 

Luftraum oberhalb und das Erdreich unterhalb und 12 Meilen See rundum. Es muss 

fest mit dem Erdboten verknüpft seine und einen Kegel bis zum Erdinneren bilden 

(vgl. Falkstellung).  

- Das Dritte Element ist die Staatsgewalt, also die Möglichkeit Rechte und Pflichten im 

Staatsgebiet warhzunehmen. Es beinhaltet die Personenhoheit über das Staatsvolk 

und die Gebietshoheit. Es ist ein Mindestmass an Effektivität und Durchsetzungskraft 

erforderlich und  braucht dazu eine Regierungsstruktur, die alle drei Gewalten 

abdeckt sowie die innere und äussere Souveränität, d.h. nach innen die einzige und 

höchste Staatsgewalt und nach aussen nicht einem anderen Staat unterworfen. Die 

legitimität der Staatsgewalt ist aus Völkerrechtlicher Sicht nicht ausschlaggebend.  

- Vorliegend hat Plan eine Staatsbürgerschaft verteilt, wenn sie einen Mindestbetrag 

investieren. Der «kauf» einer Staatsbürgerschaft ist grundsätzlich möglich. Es gibt 

somit 12000 Staatsbürgerinnen. Fraglich ist, ob sie sich auch wirklich als 

Staatsbürger on Brodogradia fühlen. Das Staatsvolk ist somit fraglich.  



Öffentliches Recht (Bundesstaatsrecht, Grundrechte, Völkerrecht) 

20908 

24-450-918 

11/12 

Deutsch 

 

- Die Staatsgewalt hat sich Plan selbst zugesprochen. Er ernennt sich selbst zum 

König. Da die Legitimität unbeachtlich ist, ist dies grundsätzlich möglich. Jedoch 

umfasst seine Regierungsstruktur nicht die drei Gewalten. Auch leben seinen 

Staatsbürger nicht auf seiner Yacht, womit es ihm auch an der Personenhoheit fehlen 

dürfe (ausser vielleicht über die Crew). Die Staatsgewlat ist somit nicht effektiv und 

damit nicht gegeben.  

- Die Yacht ist zwar ein abgetrenntes Gebiet, jedoch ist sie, auch wenn sie dauerhaft 
ankert, nicht fest mit der Erde verbunden und damit gehört sie nicht zum Erdreich. Es 
hadnelt sich bei der Yacht somit nicht um ein Gebiet im Völkerrechtlichen Sinne.  

- Sein Staat erfüllt nicht die Voraussetzungen der Staatlichkeit und ist somit kein Staat 
im völkerrechtlichen Sinne.  

 

B 

Die Anerkennung von Staaten ist eine einseitige Erklärung, dass ein politisches Gebilde ein 
Staat im Völkerrechtlichen Sinne ist und als solcher behandelt wird. Diese Anerkennung 
kann ausdrücklich oder implizit erfolgen. Sie ist grundsätzlich deklaratorisch, d.h. dass sie 
keine Voraussetzung für die Staatlichkeit ist, aber auch allfällige Mängel der drei 
vorausgesetzen Elemente nicht heilt. Die Anerkennung ist nicht konstitutiv. Sie kann aber 
eine Voraussetzng für die Effektivität sein, denn ohne die Anerkennung kann ein Gebilde 
keine völkerrechtlichen Verträge schliessen undkeine diplomatischen Beziehungen 
unterhalten.  

Vorliegend will Snato Fideo mit Brodogradia einen Vertrag abschliessen und erkennen dabei 
Brodagradia als Staat. Dies macht Brodogradia jedoch nicht zum Staat. Weiterhin ist 
Brodogradia kein Staat. Privatwirtschafltiche Verträge sind jedoch dennoch möglich.  

Santo Fideo könnte gegen das Interventionsverbot verstossen, indem es einen Staat 
innerhalb der Gewässer von Kroatien anerkennt und somti in die inneren Angelegenheitne 
von Kroatien eingreift.  

 

A10 

A 

Ein Verstoss gegen das Gewaltenverbot nach art. 2 Abs. 4 UNO-Charta liegt vor, wenn 
direkte oder indirekte Waffengewalt (auch mit niedrigen Schwelle) zwischen souveränen 
Staaten ausgeübt wird. Vorliegend greift Tropicana Papazuela an. Vorliegend handelt es sich 
um einen Angriff zwischen zwei souveränenen Staaten Papazuela und Tropicana, jedoch 
handelt es sich nicht wirklich um Waffengewlat, wobei in der modernen Welt argumentiert 
werden kann, dass es sich um Waffengewlat handelt, bei Cyperangriffen. Somit wäre dies 
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gegeben. Die Schwelle ist eindeutig überschritten. Es handelt sich dann um direkte Gewalt, 
es werden nicht andere in ihrer Gewalt untersützt sondern sie wird selbst direkt angewendet. 
Der Cyberangriff ist somit ein Verstoss gegen das Gewaltverbot 

 

B 

Ein Verstoss gegen das Gewaltenverbot nach art. 2 Abs. 4 UNO-Charta liegt vor, wenn 
direkte oder indirekte Waffengewalt (auch mit niedrigen Schwelle) zwischen souveränen 
Staaten ausgeübt wird. Vorliegend greift Tropicana Papazuela an. Es handelt sich um zwei 
souveräne Staaten, damit um internationale Gewalt. Tropicana greif Papazuela direkt an. Sie 
nutzen dazu bewaffente Drohnen. Es leigt somit Waffengewalt vor. Somit liegt grundsätzlich 
ein Verstoss gegen das Gewaltverbot vor.  

Ausnahmen vom Gewwaltverbot sind die militärischen Massnachmen nach Kapitel VII, das 
Recht zur Selbstverteigdigung und (umstirtten) humanitäre Intervention und Gewalt zur 
Retuung eigener Staatsangehöriger. Vorliegend stützt sich Tropica auf die Selbstverteidigung 
anach Art. 51 UNO-Charta.  

Die Voraussetzungen für die Selbstverteidigung erfordern 

- Einen bewaffneten Agriff also militärisch koordinierte systematische Gewalt im 
massiven Umfang (qualifizeirter Verstoss gegen Gewlatenverbot) 

- Dass die Masnahme militärisch notwendig ist und sich dies auch nach Aussen zeigt 
- Dass die Massnahme Verhältnismässig ist 
- Nur bis der Sicherheitsrat aktiv wird 
- (kollektive Selbstverteidugng in casu nicht relevant) 
- Vorliegend scheitert es möglicherweise beriets am bewaffneten Angriff von Seiten 

Papazuela, dies ist aber noch diskutierbar (fraglich ob Waffenangriff gegeben; 
notwendige Intensität jedoch gegeben weil alle Versorgung ausgeschalten, zwei Tage 
kein Strom etc. ist instensiv). Die Massnahme ist aber nicht miltärisch notwendig, 
denn es ist nicht ersichtlich, wie die Technischen Mittel ovn Tropicana so gesichert 
werden können. Die Massnahme ist sicherlich nicht Verhältnismässig. Selbst wenn es 
sich um einen Angriff von Seiten dPapaziela handeln würde, kamen nur 
Bananenproduktionsanlagen zum Stillstand und es starben keine Personen. 
Tropicana reagiert damit mit massiven militärischen Anlagen wobei es zu zahlreichen 
todesopfern kommt, weshalb es an der Verhältnismässigkeit fehlt. Der Sicherheitsrat 
ist nicht aktiv geworden.  

Damit fehlt es an den Voraussetzungen der Selbstverteidigung und es liegt ein Verstoss 
gegen das Gewaltverbot vor, was nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist.  
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